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 Veröffentlicht am 28.04.1992

Norm

ASGG §72

Rechtssatz

Dem Versicherungsträger ist bei Erlassung des Wiederholungsbescheides eine neuerliche Prüfung des Anspruches

verwehrt; die Leistung hat sich auf die bloße Wiederherstellung des früheren Bescheides zu beschränken. Für die

Frage, ob eine wesentliche Änderung im Zustand des Versicherten eingetreten ist, die eine Entziehung der Leistung

rechtfertigt, ist daher auf den Zeitpunkt der Erlassung des früheren Bescheides abzustellen.
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